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Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Fällung/Veränderung von
geschützten Bäumen gem. § 6 Baumschutzsatzung der Stadt Köln

dressat:

welt- und Verbraucherschutzamt
tere Landschaftsbehörde

illy-Brandt-Platz 2

679 Köln

Bitte den Antrag deutlich
lesbar ausfüllen. Danke!

tragsteller*:

nmerkungen:
bührenschuldner ist gem. § 14 BSchS der Eigentümer.
fern der Antragsteller nicht mit dem Grundstückseigentümer übereinstimmt, muss eine Vollmacht des
undstückseigentümers vorgelegt werden. Bei Eigentümergemeinschaften ist die Vorlage eines Mehrheitsbeschlusses
orderlich.

rundstückseigentümer:
enn nicht mit Antragstellerübereinstimmend)

umstandort (Grundstück):
 siehe Antragsteller  siehe Grundstückseigentümer

 sonstiger Standort: ______________________________________

tragsgegenstand:
 Fällung eines/mehrerer Bäume  Veränderung eines/mehrerer Bäume

ame, Vorname (ggf. Firma mit Vertretungsberechtigtem):

traße, Hausnr. (bitte kein Postfach angeben): PLZ, Ort:

ame, Vorname (ggf. Firma, vertreten durch):

traße, Hausnr.: PLZ, Ort:

nzahl Bäume: Stammumfang/-umfänge:

aumart/-arten:

b.w.



Antragsgrund/-gründe:

Ersatzpflanzung:

Ich werde die Ersatzpflanzung auf dem selben Grundstück oder einem anderen verfügbarem
Grundstück im Geltungsbereich der Kölner Baumschutzsatzung vornehmen.

 auf dem selbem Grundstück  Nein*
 auf anderem Grundstück

    und zwar:

Straße, Hausnr.:

PLZ: Ort:
Köln

Beizufügende Unterlagen:

•  Fotos der zu fällenden Bäume
•  Lageplan im Maßstab 1:250 bzw. aussagekräftige Skiz
•  Rechtsverbindliche Erklärung zu den grundstücksbez

Hinweis: Ohne diese Unterlagen ist einer Bearbeitung des Fäl

Ort, Datum Unterschr
*Hinweis:
In diesem Fall wird die Erlaubnis unter Verpflichtung
zur Leistung einer Ausgleichszahlung erteilt. Die
Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem
durchschnittlichen Wert des Baumes mit dem
ansonsten eine Ersatzpflanzung erfolgen müsste und
beträgt incl. der Pflanzkostenpauschale (30 % des
Nettoerwerbspreises) 546 € (1067,88 DM) pro
angefangenen Meter Stammumfang.

Beispiel: Für einen entfernten Baum mit einem
Stammumfang von 130 cm müsste eine
Ausgleichszahlung i.H.v. 1092 € bzw. 2135,76 DM
geleistet werden.
ze
ogenen Eigentumsverhältnissen

lantrages leider nicht möglich !
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